
P. b. b. Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

3841

Jahrgang 1973 Ausgegeben am 28. Dezember 1973 153. Stück

6 4 2 . Bundesgesetz: Sonderunterstützungsgesetz — SUG
643. Bundesgesetz: Maßnahmen zur Sanierung der Fernheizkraftwerk Pinkafeld Ges. m. b. H.
6 4 4 . Bundesgesetz: Übergang von ERP-Verbindlichkeiten von drei Gesellschaften des Kohlen-

bergbaues und der Fernheizkraftwerk Pinkafeld Gesellschaft m. b. H. sowie
einer Kontrollbankschuld der J. M. Voith AG auf den Bund als Allein-
schuldner

64g. Bundesgesetz vom 30. November 1973
über die Gewährung einer Sonderunterstüt-
zung an Personen, die in bestimmten, von
Betriebseinschränkung oder Betriebsstill-
legung betroffenen Betrieben beschäftigt
waren (Sonderunterstützungsgesetz — SUG)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Voraussetzungen des Anspruches

§ 1. (1) Anspruch auf Sonderunterstützung
nach diesem Bundesgesetz haben Personen, denen
die Arbeitsmarktverwaltung (§ 40 Abs. 1 des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes, BGBl. Nr. 31/
1969) auch unter weitestmöglichem Einsatz von
Förderungsmaßnahmen im Sinne des § 19 Abs. 1
des Arbeitsmarktförderungsgesetzes keine zu-
mutbare Beschäftigung vermitteln kann und die

a) vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit in
einem Dienstverhältnis standen, das wegen
Einschränkung oder Stillegung des Betrie-
bes im Zusammenhang mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten als Folge des Abschlusses
der Abkommen zwischen der Republik
Österreich und den Europäischen Gemein-
schaften oder bedeutender Veränderungen
der internationalen Wettbewerbsverhält-
nisse oder einer Strukturbereinigung ge-
endet hat und der Betrieb zu einem Wirt-
schaftszweig gehört, hinsichtlich dessen
eine Feststellung gemäß Abs. 3 vorliegt,

b) im Zeitpunkt der Beendigung des Dienst-
verhältnisses das 55. Lebensjahr, Frauen
das 50. Lebensjahr, vollendet haben,

c) arbeitsfähig, arbeitswillig und arbeitslos
sind und

d) an dem der Beendigung des Dienstver-
hältnisses folgenden Monatsersten (Stichtag)

mindestens 180 anrechenbare Versiche-
rungsmonate in der Pensionsversicherung,
davon innerhalb der letzten 36 Kalender-
monate mindestens 24 Versicherungs-
monate, nachweisen; hiebei sind Versiche-
rungsmonate nach dem Gewerblichen Selb-
ständigen-Pensionsversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 292/1957, bzw. dem Bauern-
Pensionsversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 28/
1970, wie Versicherungsmonate nach dem
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zu zählen.

(2) Zumutbar im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist eine Beschäftigung, die den körperlichen
Fähigkeiten des Arbeitslosen angemessen ist,
seine Gesundheit und Sittlichkeit nicht gefährdet
und angemessen entlohnt ist. Bei der Beurtei-
lung der Zumutbarkeit einer Beschäftigung ist
weiters auf das Alter des Arbeitslosen, auf die
noch zu- erwartende Dauer der Berufstätigkeit,
auf die allfällige Notwendigkeit zu übersiedeln
oder zu pendeln sowie auf die Dauer einer all-
fälligen Arbeitsmarktausbildung Bedacht zu neh-
men. Im übrigen finden die Bestimmungen des
§ 9 Abs. 3 und 4 des Arbeitslosenversicherungs-
gesetzes 1958, BGBl. Nr. 199, sinngemäß An-
wendung.

(3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung
stellt nach Anhörung des Beirates für Arbeits-
marktpolitik (§41 des Arbeitsmarktförderungs-
gesetzes) im Einvernehmen mit den Bundesmini-
stern für Finanzen und für Handel, Gewerbe und
Industrie fest, in welchen Wirtschaftszweigen bei
der Einschränkung oder Stillegung von Betrie-
ben anzunehmen ist, daß diese mit wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten im Sinne des Abs. 1 lit. a
im Zusammenhang stehen.

(4) Wenn unterschiedliche Verhältnisse in einem
Wirtschaftszweig es erforderlich erscheinen lassen,
hat der Bundesminister für soziale Verwaltung
in der gemäß Abs. 3 zu treffenden Feststellung
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auszusprechen, daß vor der Einschränkung oder
Stillegung eines Betriebes das örtlich zuständige
Landesarbeitsamt nach Anhörung des Verwal-
tungsausschusses festzustellen hat, ob die Ein-
schränkung oder Stillegung mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten im Sinne des Abs. 1 lit. a im
Zusammenhang steht.

(5) Wirtschaftliche Schwierigkeiten im Sinne
des Abs. 1 lit. a sind in einem Wirtschaftszweig
jedenfalls gegeben, wenn die einschlägigen Pro-
dukte zwar unter die Abkommen zwischen der
Republik Österreich und den Europäischen Ge-
meinschaften fallen, aber dem normalen Zoll-
abbauschema der Abkommen nicht unterliegen.

(6) Eine Betriebseinschränkung oder eine Be-
triebsstillegung infolge der Abkommen zwischen
der Republik Österreich und den Europäischen
Gemeinschaften begründet einen Anspruch auf
Sonderunterstützung nur dann, wenn die Be-
triebseinschränkung oder die Betriebsstillegung
bis spätestens zum Ablauf von drei Jahren nach
Abschluß des Zollabbaues erfolgt.

Ruhen des Anspruches

§ 2. Der Anspruch auf Sonderunterstützung
ruht während der Verbüßung einer Freiheits-
strafe, während einer Anhaltung in einem
Arbeitshaus sowie während eines Aufenthaltes
im Ausland. Zuschlagsberechtigten Personen im
Sinne des § 20 Abs. 2 des Arbeitslosenversiche-
rungsgesetzes 1958, die sich im Inland aufhalten
und zu deren Unterhalt der Arbeitslose tatsäch-
lich wesentlich beigetragen hat, gebührt jedoch
in diesem Falle eine Leistung in der Höhe der
halben ruhenden Sonderunterstützung mit Aus-
nahme allfälliger Kinderzuschüsse und des Hilf-
losenzuschusses. Zu dieser Leistung gebühren all-
fällige Kinderzuschüsse in der Höhe, wie sie zu
der ruhenden Sonderunterstützung gebühren.
Der Anspruch steht in folgender Reihenfolge zu:
Ehegatte (Lebensgefährte), Eltern, Kinder (Stief-
kinder, Wahlkinder, Pflegekinder), Großeltern,
Enkel.

§ 3. Der Bezug der Sonderunterstützung
schließt den Bezug einer Leistung aus der Arbeits-
losenversicherung aus.

Beginn und Dauer des Bezuges

§ 4. Die Sonderunterstützung gebührt ab dem
Tag der Antragstellung bis zum Anfall einer
Pension aus den Versicherungsfällen der gemin-
derten Arbeitsfähigkeit, der dauernden Erwerbs-
unfähigkeit und des Alters nach den in Be-
tracht kommenden bezüglichen Bestimmungen
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes, des
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetzes bzw. des Bauern-Pensionsversiche-
rungsgesetzes.

Ausmaß der Sonderunterstützung

§ 5. (1) Die Sonderunterstützung ist je nach der
Versicherungszugehörigkeit der in Betracht kom-
menden Personen in der Höhe der Invaliditäts-
pension, der Berufsunfähigkeitspension, der
Knappschaftsvollpension bzw. der Erwerbs-
unfähigkeitspension nach den bezüglichen Be-
stimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes, des Gewerblichen Selbständigen-Pen-
sionsversicherungsgesetzes bzw. des Bauern-Pen-
sionsversicherungsgesetzes einschließlich allfälliger
Kinderzuschüsse zu gewähren, auf die der Arbeits-
lose an dem der Beendigung des Dienstverhält-
nisses folgenden Monatsersten (Stichtag) An-
spruch gehabt hätte, wenn dauernde Invalidität
bzw. Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsunfähigkeit
vorgelegen wäre. Hiebei ist anzunehmen, daß
der Versicherungsfall der geminderten Arbeits-
fähigkeit bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses ein-
getreten ist.

(2) Bestünde bei Anspruch auf eine Invalidi-
tätspension, Berufsunfähigkeitspension, Knapp-
schaftsvollpension bzw. Erwerbsunfähigkeitspen-
sion Anspruch auf eine Ausgleichszulage, so ist die
Sonderunterstützung mit dem Betrag festzuset-
zen, der sich aus der Anwendung der §§ 292 bis
296 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes,
der §§ 89 bis 96 des Gewerblichen Selbständigen-
Pensionsversicherungsgesetzes bzw. der §§ 85 bis
92 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes er-
gäbe.

(3) Jedes Einkommen des Arbeitslosen ist auf
die Sonderunterstützung anzurechnen. Die Be-
stimmungen des Abs. 2 bleiben jedoch unbe-
rührt.

(4) Zu den Sonderunterstützungen für die
Monate Mai und Oktober gebührt je eine Son-
derzahlung in der Höhe der für diese Monate
ausgezahlten Sonderunterstützung. § 105 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes, § 54 des
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetzes bzw. § 47 des Bauern-Pensionsver-
sicherungsgesetzes sind entsprechend anzuwenden.

(5) Die Sonderunterstützung ist mit Wirksam-
keit ab 1. Jänner eines jeden Jahres nach Maß-
gabe der Bestimmungen des § 108 h des Allge-
meinen Sozialversicherungsgesetzes, des § 32 e des
Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetzes bzw. des § 25 des Bauern-Pen-
siensversicherungsgesetzes mit dem Anpassungs-
faktor zu vervielfachen.

(6) Hinsichtlich des Anspruches auf Familien-
beihilfe und Wohnungsbeihilfe ist der Bezug der
Sonderunterstützung dem Bezug einer Geldlei-
stung aus der Arbeitslosenversicherung gleichzu-
halten.
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Fortbezug der Sonderunterstützung

§ 6. Arbeitslosen, die Sonderunterstützung
bereits bezogen haben, ist auf Antrag der Fort-
bezug der Sonderunterstützung zu gewähren,
sofern nicht die Anspruchsvoraussetzungen für
die Gewährung einer im § 4 genannten Pension
erfüllt sind.

Krankenversicherung

§ 7. (1) Die Bezieher von Sonderunterstützung
sind nach den Bestimmungen des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes 1958 mit der Maßgabe
krankenversichert, daß

a) Dienstnehmer, die während ihres letzten
Dienstverhältnisses bei der Versicherungs-
anstalt des österreichischen Bergbaues kran-
kenversichert waren, bei dieser Versiche-
rungsanstalt, alle übrigen Dienstnehmer bei
der Gebietskrankenkasse ihres Wohnortes
versicherungszuständig sind,

b) der Beitrag zur Krankenversicherung mit
dem für Angestellte in Betracht kommen-
den Hundertsatz der Beitragsgrundlage zu
bemessen ist,

c) als Beitragsgrundlage die Sonderunterstüt-
zung einschließlich der Sonderzahlungen
(§ 5 Abs. 4) bzw. die ruhende Sonderunter-
stützung gilt und

d) für die Leistungen aus der Krankenver-
sicherung der Anspruch auf Sonderunter-
stützung dem Bezug einer Pension gleich-
steht.

(2) Für die Zeit von der Antragstellung auf
Zuerkennung der Sonderunterstützung bis zur
Zustellung des darüber erlassenen Bescheides sind
die Bestimmungen der §§ 10 Abs. 7, 12 Abs. 5
zweiter Satz und § 79 Abs. 1 des Allgemeinen
Sozialversicherungsgesetzes, des § 6 Abs. 6 des
Gewerblichen Selbständigen-Krankenversiche-
rungsgesetzes 1971 bzw. des § 4 Abs. 2 des
Bauern-Krankenversicherungsgesetzes über die
vorläufige Krankenversicherung mit der Maß-
gabe entsprechend anzuwenden, daß die Beschei-
nigung vom zuständigen Arbeitsamt auszustellen
ist.

Verfahren

§ 8. Über Anträge auf Zuerkennung der Son-
derunterstützung entscheidet das nach dem
Wohnsitz, mangels eines solchen das nach dem
gewöhnlichen Aufenthaltsort des Antragstellers
zuständige Arbeitsamt. Bei Streit über den An-
spruch auf Sonderunterstützung oder ihre Höhe
sind die Bestimmungen über das Verfahren in
Leistungssachen nach dem siebenten Teil Ab-
schnitt II des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes sinngemäß anzuwenden. Dabei tritt an
die Stelle des Versicherungsträgers das Arbeits-
amt, das den Bescheid erlassen hat oder zu er-
lassen hätte.

§ 9. Zur Sicherung des Anspruches auf den
Bezug von Sonderunterstützung hat sich der
Arbeitslose monatlich mindestens einmal bei dem
nach seinem Wohnsitz zuständigen Arbeitsamt
unter Vorweisung der Meldekarte persönlich zu
melden. Je nach der Situation auf dem Arbeits-
markt kann das Arbeitsamt die Einhaltung von
Kontrollmeldungen gänzlich nachsehen, die Zahl
der einzuhaltenden Kontrollmeldungen herab-
setzen oder öftere Kontrollmeldungen vorschrei-
ben. Die näheren Bestimmungen über die Kon-
trollmeldungen trifft das Landesarbeitsamt. Das
Landesarbeitsamt kann auch andere Stellen als
Meldestellen bezeichnen.

§ 10. Die Sonderunterstützung wird durch die
Arbeitsämter oder durch andere geeignete Kassen
der öffentlichen Verwaltung, die vom Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan-
zen zu Zahlstellen bestellt werden, monatlich im
nachhinein ausgezahlt.

§ 11. Das Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß § 1 Abs. 1 lit. d und die Höhe der Invali-
ditätspension bzw. der Berufsunfähigkeitspension
bzw. der Knappschaftsvollpension bzw. der Er-
werbsunfähigkeitspension sind von dem gemäß
den §§ 246, 251 a des Allgemeinen Sozialver-
sicherungsgesetzes bzw. § 71 des Gewerblichen
Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetzes bzw.
§ 67 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes
leistungszuständigen Pensionsversicherungsträger
dem zuständigen Arbeitsamt auf dessen Ersuchen
unverzüglich mitzuteilen.

Deckung des Aufwandes

§ 12. Die Kosten, die sich aus der Durchfüh-
rung des Artikels I dieses Bundesgesetzes ergeben,
sind zu zwei Drittel aus Mitteln der Arbeits-
losenversicherung und zu einem Drittel aus Bun-
desmitteln zu bestreiten.

Anwendung der Vorschriften des Arbeitslosen-
versicherungsgesetzes 1958

§ 13. Sofern in diesem Bundesgesetz nicht ande-
res bestimmt ist, finden die Vorschriften des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1958, mit Aus-
nahme des § 17 Abs. 2, sinngemäß Anwendung.

Berücksichtigung der Beihilfe gemäß § 19 Abs. 1
lit. k des Arbeitsmarktförderungsgesetzes

§ 14. Hat ein Dienstnehmer nach dem Eintritt
der Arbeitslosigkeit statt der Sonderunterstüt-
zung eine Beihilfe nach § 19 Abs. 1 lit. k des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes erhalten und be-
antragt er später eine Sonderunterstützung, so
ist der als Beihilfe gemäß § 19 Abs. 1 lit. k des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes gewährte Betrag
auf die Sonderunterstützung in der Weise anzu-
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rechnen, als ob der Dienstnehmer unmittelbar
nach Beendigung des Dienstverhältnisses, das den
Anspruch auf Sonderunterstützung begründet,
Sonderunterstützung gewährt erhalten hätte. Bei
dieser Anrechnung sind jedoch die Bestimmungen
des § 2 zu berücksichtigen. Wird zuerst die Son-
derunterstützung in Anspruch genommen und
nachher eine Beihilfe nach § 19 Abs. 1 lit. k des
Arbeitsmarktförderungsgesetzes beantragt, dann
erfolgt eine sinngemäße Anrechnung.

Berücksichtigung der Zeiten des Bezuges von
Sonderunterstützung in der gesetzlichen Pen-

sionsversicherung

§ 15. Bei Anfall einer Leistung aus dem Ver-
sicherungsfall der geminderten Arbeitsfähigkeit
bzw. der dauernden Erwerbsunfähigkeit oder aus
einem der Versicherungsfälle des Alters mit Aus-
nahme des Knappschaftssoldes ist § 108 h Abs. 1
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes bzw.
§ 32 e Abs. 1 des Gewerblichen Selbständigen-
Pensionsversicherungsgesetzes bzw. § 25 Abs. 1
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes mit der
Maßgabe anzuwenden, daß die auf eine Sonder-
unterstützung folgende Pension hinsichtlich der
Anpassung wie eine Hinterbliebenenpension nach
einem Pensionisten behandelt wird. Der Wegfall
der Sonderunterstützung gilt hiebei als Wegfall
einer Pension aus der Pensionsversicherung.

§ 16. Der Bezug der Sonderunterstützung ist
bei Anwendung der §§ 253 a bzw. 276 a des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes dem Be-
zug einer Geldleistung aus der Arbeitslosenver-
sicherung gleichzuhalten.

§ 17. Für den Anspruch auf die einmalige Lei-
stung des Bergmannstreuegeldes (§ 281 des All-
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) ist der An-
fall der Sonderunterstützung dem Anfall einer
Leistung aus der Pensionsversicherung aus einem
Versicherungsfall der geminderten Arbeitsfähig-
keit oder des Alters gleichzuhalten.

§ 18. (1) Zeiten des Bezuges von Sonderunter-
stützung gelten als Ersatzzeiten im Sinne des
§ 227 Z. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes.

(2) Zeiten des Bezuges einer Sonderunterstüt-
zung, soweit sie nicht als Ersatzzeiten zählen,
gelten als neutrale Zeiten im Sinne des § 234
Abs. 1 Z. 6 des Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetzes bzw. als Zeiten im Sinne des § 65 Abs. 5
des Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversiche-
rungsgesetzes bzw. des § 60 Abs. 5 des Bauern-
Pensionsversicherungsgesetzes.

(3) Zeiten des Bezuges einer Sonderunter-
stützung gelten bei Anwendung des § 3 Abs. 1
Z. 3 des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes als
Zeiten des Bezuges einer Leistung aus der Pen-
sionsversicherung.

§ 19. Die im Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses bestandene Leistungszugehö-

rigkeit und Leistungszuständigkeit gemäß den
§§ 245 und 246 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes bleibt gewahrt, auch wenn nach
Beendigung eines Dienstverhältnisses im Sinne
des § 1 Abs. 1 lit. a Versicherungszeiten in einem
anderen Zweig der Pensionsversicherung erwor-
ben werden.

Artikel II

Änderung des Arbeitsmarktförderungsgesetzes

Das Arbeitsmarktförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 31/1969, in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. Nr. 173/1973 wird wie folgt geändert:

1. Im § 19 Abs. 1 ist der Punkt am Ende der
lit. j durch einen Beistrich zu ersetzen. Als lit. k
ist anzufügen:

„k) die Umstellung bei Beendigung eines
Dienstverhältnisses infolge einer Einschrän-
kung oder Stillegung eines Betriebes wegen
des Vorliegens wirtschaftlicher Schwierig-
keiten als Folge des Abschlusses der Ab-
kommen zwischen der Republik Österreich
und den Europäischen Gemeinschaften oder
bedeutender Veränderungen der internatio-
nalen Wettbewerbsverhältnisse oder einer
Strukturbereinigung zu erleichtern."

2. Dem § 20 ist als Abs. 11 anzufügen:

„(11) Beihilfen gemäß § 19 Abs. 1 lit. k können
den Beihilfenwerbern als Zuschuß gewährt wer-
den, wenn hinsichtlich des Wirtschaftszweiges, zu
dem der Betrieb gehört, der Bundesminister für
soziale Verwaltung eine Feststellung im Sinne
des § 1 Abs. 3 des Sonderunterstützungsgesetzes,
BGBl. Nr. 642/1973, getroffen hat, der Zusam-
menhang zwischen der Betriebseinschränkung oder
-stillegung und den wirtschaftlichen Schwierig-
keiten im Sinne des § 19 Abs. 1 lit. k gegeben
ist, der Beihilfenwerber in dem betreffenden
Wirtschaftszweig in der Regel mindestens drei
Jahre beschäftigt war, mit der Lösung des Be-
schäftigungsproblems für den Beihilfenwerber
eine außergewöhnliche örtliche oder eine mit
einer längeren Arbeitsmarktausbildung verbun-
dene berufliche Umstellung verbunden ist und
ohne die Gewährung des Zuschusses eine arbeits-
marktpolitisch wünschenswerte Lösung des Be-
schäftigungsproblems des Beihilfenwerbers nicht
möglich wäre. Der Zuschuß kann einmalig bis
zu einer Höhe von 20.000 S gewährt werden."

3. Der Abs. 4 des § 28 hat zu lauten:

„(4) Als Zuschuß kann die Beihilfe
a) bis zum Eineinhalbfachen des Aufwandes,

der der Arbeitslosenversicherung im Falle
der Nichtgewährung der Beihilfe erwach-
sen würde, gewährt werden, wenn die Maß-
nahme Personen im Sinne des § 16 erfaßt;
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b) bis zum Einfachen des Aufwandes, der der
Arbeitslosenversicherung im Falle der
Nichtgewährung der Beihilfe erwachsen
würde, gewährt werden, wenn dadurch er-
leichtert wird, die für die Umstellung der
betroffenen Arbeitskräfte auf andere Ar-
beitsplätze nötige Zeit zu gewinnen.

Für die Errechnung dieses Aufwandes gilt Abs. 3
sinngemäß."

Artikel III

Änderung des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
1958

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1958,
BGBl. Nr. 199, in der Fassung der Bundesgesetze
BGBl. Nr. 92/1959, 88/1960, 242/1960, 119/1961,
17/1962, 323/1962, 84/1963, 198/1963, 35/1964,
335/1965, 261/1967, 9/1968, 30/1969, 3/1971 und
124/1973 wird wie folgt geändert:

1. § 60 Abs. 1 lit. b hat zu lauten:

„b) des Bundesgesetzes vom 30. November 1973,
BGBl. Nr. 642, über die Gewährung einer
Sonderunterstützung an Personen, die in
bestimmten, von Betriebseinschränkung
oder Betriebsstillegung betroffenen Betrie-
ben beschäftigt waren, in der geltenden
Fassung,"

2. § 60 Abs. 2 lit. d hat zu lauten:

„d) durch einen Beitrag des Bundes zu den
Kosten, die sich aus der Durchführung des
Bundesgesetzes vom 30. November 1973,
BGBl. Nr. 642, über die Gewährung einer
Sonderunterstützung an Personen, die in
bestimmten, von Betriebseinschränkung
oder Betriebsstillegung betroffenen Betrie-
ben beschäftigt waren, ergeben, nach Maß-
gabe des § 12 des Sonderunterstützungs-
gesetzes,"

Artikel IV

Aufhebung von Vorschriften

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesgeset-
zes tritt das Bundesgesetz vom 10. März 1967,
BGBl. Nr. 117, über die Gewährung einer Son-
derunterstützung an im Kohlenbergbau beschäf-
tigte Personen im Falle ihrer Arbeitslosigkeit in
der Fassung der Novellen BGBl. Nr. 262/1967,
BGBl. Nr. 238/1969 und BGBl. Nr. 166/1972
außer Kraft.

(2) Auf Grund der Bestimmungen des Bun-
desgesetzes vom 10. März 1967, BGBl. Nr. 117,
über die Gewährung einer Sonderunterstützung
an im Kohlenbergbau beschäftigte Personen im
Falle ihrer Arbeitslosigkeit, in der Fassung der

Novellen BGBl. Nr. 262/1967, BGBl. Nr. 238/
1969 und BGBl. Nr. 166/1972, erworbene An-
sprüche werden durch dieses Bundesgesetz nicht
berührt.

Artikel V

Wirksamkeitsbeginn

Dieses Bundesgesetz tritt mit dem auf die
Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

Artikel VI

Vollziehung

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung
betraut.

(2) Mit der Wahrung der sich aus Artikel II
ergebenden Rechte des Bundes als Träger von
Privatrechten ist der Bundesminister für soziale
Verwaltung betraut.

Jonas
Kreisky Häuser

643. Bundesgesetz vom 30. November 1973
über Maßnahmen zur Sanierung der Fern-

heizkraftwerk Pinkafeld Ges. m. b. H.

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Die nachstehenden Forderungen des Bun-
des gegen die Fernheizkraftwerk Pinkafeld
Ges. m. b. H., u. zw.:

§ 2. Vermögensvermehrungen, die durch die
Vorgänge im Sinne des § 1 entstehen, sind ab-
gabenrechtlich wie Sanierungsgewinne zu behan-
deln.

§ 3. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch
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Anlage

Aufgliederung der im § 1 angeführten
Forderungen des Bundes

644. Bundesgesetz vom 30. November
1973 betreffend den Übergang von ERP-
Verbindlichkeiten von drei Gesellschaften des
Kohlenbergbaues und der Fernheizkraftwerk
Pinkafeld Gesellschaft m. b. H. sowie einer
Kontrollbankschuld der J. M. Voith AG auf

den Bund als Alleinschuldner

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

§ 1. Die am 31. Dezember 1973 bestehenden
Verbindlichkeiten der nachstehend genannnten
Gesellschaften gegenüber dem ERP-Fonds, und
zwar:

gehen mit 31. Dezember 1973 auf den Bund als
Alleinschuldner über.

Dem Bund erwachsen aus dieser Schuldüber-
nahme keine Ansprüche gegenüber den bis-
herigen Schuldnern.

§ 2. Vermögensvermehrungen, die durch die
Vorgänge im Sinne des § 1 entstehen, sind ab-
gabenrechtlich wie Sanierungsgewinne zu be-
handeln.

Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Rechtsvorgänge sind von der Gesellschaftsteuer
befreit.

§ 3. Wird über das Vermögen einer der vor-
genannten Gesellschaften das Konkursverfahren
eröffnet oder wird eine derselben in Liquidation
versetzt, so vermindert sich die diesbezügliche
Zahlungsverpflichtung des Bundes auf jene Be-
träge, welche bei fortbestehender Haftung der
Gesellschaft aus der Konkursmasse oder aus dem
Liquidationserlös auf die aushaftende Verbind-
lichkeit gegenüber dem ERP-Fonds zu bezahlen
wären.

Artikel II

§ 4. Die am 31. Dezember 1973 bestehenden
Verbindlichkeiten der Firma J. M. Voith Aktien-,
gesellschaft gegenüber der Österreichischen Kon-
trollbank Aktiengesellschaft im Betrage von
S 27,468.300´— gehen mit 31. Dezember 1973
auf den Bund als Alleinschuldner über.

Dem Bund erwachsen aus dieser Schulden-
übernahme keine Ansprüche gegenüber dem
bisherigen Schuldner. Alle bisherigen derartigen
Ansprüche der Republik Österreich aus dem
Titel der Schuld an die Österreichische Kontroll-
bank Aktiengesellschaft sind dem Schuldner mit
31. Dezember 1973 nachgelassen.

§ 5. Vermögensvermehrungen, die durch die
Vorgänge im Sinne des § 4 entstehen, sind ab-
gabenrechtlich wie Sanierungsgewinne zu be-
handeln.

Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Rechtsvorgänge sind von der Gesellschaftsteuer
befreit.

Artikel III

§ 6. Mit der Durchführung dieses Bundes-
gesetzes ist hinsichtlich Artikel I der Bundes-
minister für Finanzen im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler, hinsichtlich Art. II der Bun-
desminister für Finanzen betraut.

Jonas
Kreisky Androsch


